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Beschlussvorschlag  
 

Auf der Grundlage 

 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 
 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegungen des Entwurfs des Bebauungs-

planes Nr. 107 „Juri-Gagarin-Ring/Kopernikusstraße“ und seiner Begründung in der Zeit vom 10. bis 24. Feb-

ruar 2011 sowie vom 21. Oktober bis 21. November 2011 werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) 

abgewogen. 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. Liste: 

 

1. Berücksichtigte Stellungnahmen 
 

1.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte   1.4 

 - Planungsamt/Kreisplanung (09.11.11) 

 - Fachamt Ordnungsrecht/Brandschutz (09.11.11) 

 - Fachamt Kataster- u. Vermessungsrecht (09.11.11) 

 - Fachamt Naturschutzrecht (09.11.11, 20.12.11) 

 - Fachamt Ordnungsrecht – Munitionsbelastung (09.11.11) 

 - Fachamt Abfallrecht (09.11.11) 

 - Fachamt Wasserrecht (14.11.11) 

1.2 Landesamt f. Umwelt, Naturschutz u. Geologie Güstrow (17.10.11)   8.1 

1.3 Industrie- u. Handelskammer NB (03.11.11) 13.2 

 

2. Teilweise berücksichtigte Stellungnahmen 
 

2.1 Stadt NB, untere Straßenbaubehörde (19.11.11)   2.12 

2.2 neu.sw  Neubr. Stadtwerke GmbH (20.07.10, 22.07.10, 02.08.10, 20.04.11, 03.11.11)   4.4 

 

 

3.  Nicht berücksichtigte Stellungnahmen 
 

3.1 Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH (16.11.11)   6.1 

3.2 Staatliches Amt f. Landwirtschaft u. Umwelt MSP NB (20.10.11)   8.2 

3.3 LA f. innere Verwaltung M-V, Amt f. Geoinform., Vermessung u. Katasterwesen (05.10.11) 11.2 

3.4 Handwerkskammer OstM-V (PE 19.10.11) 13.1 

3.5 Landesamt f. Kultur u. Denkmalpflege (22.11.11) 15.2 

 

4.  Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 

4.1 Stadt NB, untere Verkehrsbehörde (05.10.11)   2.5 

4.2 E.ON edis AG, Regionalbereich M-V, Altentreptow (18.10.11)   4.3 

4.3 Stadt NB, untere Immissionsschutzbehörde (04.11.11)   8.4 

4.4  Stadt NB, untere Denkmalschutzbehörde (26.10.11) 15.3 

4.5  Kirchenkreisverwaltung NB in der Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs (08.11.11) 16.1 

4.6  Einzelhandelsverband Nord e.V. (13.11.11) 18.4 
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5. Stellungnahmen ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren 
 

  Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Stahnsdorf (05.10.11)   3.2 

 

6. Ohne Antwort 
 

6.1 Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH   2.11 

6.2 Römisch-Katholische Kirche, Schwerin 16.2 

6.3 BUND  Bund f. Umwelt u. Naturschutz Deutschland, LV M-V 18.1 

6.4 Jugendbeteiligungsbüro Bundjugend NB 18.5 

6.5 NABU  Naturschutzbund Landesverband M-V 18.7 

6.6 Allgemeiner Unternehmensverband e.V. 18.10 

6.7 Neuwoges  Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH 19.3 

6.8 Neuwoba  Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft e.G. 19.4 

 

 
II. Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der öffentlichen Auslegung 

 

1. frühzeitige öffentliche Auslegung des Planentwurfes 
 

1.1 berücksichtigte Stellungnahmen:   keine 
 

1.2 teilweise berücksichtigte Stellungnahmen:   2  (Öfr1, Öfr5) 
 

1.3 Stellungnahmen ohne Relevanz für die Planung 1  (Öfr6,) 
 

1.4 nicht berücksichtigte Stellungnahmen:   4  (Öfr2, Öfr3, Öfr4, Öfr7) 

 

2. öffentliche Auslegung des Planentwurfes 
 

2.1 berücksichtigte Stellungnahmen:   3  (Ö4,  Ö5,  Ö6) 
 

2.2 teilweise berücksichtigte Stellungnahmen:  3  (Ö1,  Ö2,  Ö3) 
 

2.3 nicht berücksichtigte Stellungnahmen:  keine 

 

 

III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

 

Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 

1 Gemeinde Sponholz   2.5 

2 Stadt Burg Stargard   3.1 

3 Gemeinde Hohenzieritz   4.2 

4 Stadt Penzlin   6 

 

 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

        -    in der Planzeichnung - Teil A 
 

1 Die östlichen Baugrenzen der Baufelder BF 1 bis BF 3 werden nach Ost verschoben. Die vorherige Fest-

setzung von Stellflächen für den ruhenden Verkehr auf Grund der Lage unterirdischer Versorgungslei-

tungen in den östlichen Bereichen der Baufelder entfällt somit. Zur Information sind die Hauptleitun-

gen, die über die Baufelder führen (Fernwärmekanal, Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung), in 

ihrem Verlauf dargestellt. Die Leitungen erschweren die Bebaubarkeit, verhindern sie jedoch nicht. 

 (Änderung auf Grund der Hinweise der Neubr. Stadtwerke neu.sw) 

2 Die Lage der geplanten Erschließungsstraße wird geringfügig nach Süd verschoben, damit die in diesem 

Bereich verlaufenden Leitungen sich im Bereich der Straße befinden. 

 (Änderung auf Grund der Hinweise der Neubr. Stadtwerke neu.sw) 
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3 Die Wendemöglichkeit am östlichen Ende der geplanten Erschließungsstraße wird für das gefahrlose 

Wenden des Müllfahrzeuges (21,0 x 22,5 m) bemessen. Dadurch erfolgt eine leichte Verschiebung der 

Baugrenzen im Baufeld BF 2. 

 (Änderung auf Grund der Hinweise der unteren Straßenbaubehörde) 

4 Zur Information werden die dem Plangebiet nächstgelegenen Bus-Haltestellen eingetragen. 

 (Änderung auf Grund der Hinweise der unteren Straßenbaubehörde) 

 

- im Text – Teil B 
 

Die exakten Formulierungen der Änderungen sind in der Begründung mittels Kennzeichnung der geänder-

ten Textpassagen dargestellt. Sie betreffen folgende Festsetzungen: 
 

1 Die Festsetzungen zur Beschränkung des Einzelhandels werden gestrafft. Da die Aufzählung der nahver-

sorgungsrelevanten Sortimente der Neubrandenburger Liste, die bei einer Betriebserweiterung zulässig 

sind, erfolgt, erübrigt sich die Darstellung der nicht zulässigen Sortimente. Die Negativ-Liste verbleibt je-

doch zur Information in der Begründung. 

 (Festsetzung 1.1.7, Änderung auf Grund eigener Prüfung) 

2 Anstelle des generellen Ausschlusses von Einzelhandelseinrichtungen im Plangebiet werden kleine Läden, 

sogenannte „Nachbarschaftsläden“ (Convenience Stores), die eine Größe von 150 m² je Betriebseinheit 

nicht überschreiten, als zulässig festgesetzt. 

 (Festsetzung 1.1.1 und1.1.4, Änderung auf Grund von Hinweisen aus der Öffentlichkeit) 

3 Bei den Größenangaben zur bestehenden und höchstens zulässigen Verkaufsfläche für die Versorgungs- 

und Dienstleistungseinrichtung Kopernikusstraße erfolgt eine Berichtigung. Bei einem Bestand von 1.220 

m² darf sich die Einrichtung auf 1.350 m² Verkaufsfläche (ca. 110 %) entwickeln. 

 (Festsetzung 1.1.6, Änderung auf Grund der Hinweise des Eigentümers) 

4 Da die Regelung bereits in der Abwassersatzung der Stadt getroffen wird, entfällt die Festsetzung zum 

Auffangen und Verwerten des Niederschlagswassers. 

 (ehem. Festsetzung1.5.1, Änderung auf Grund der Hinweise der unteren Wasserbehörde LK MSP) 

5 Die Festsetzung zur Befestigung von Kfz-Stellplätzen wird präzisiert. 

 (Festsetzung 1.5.2, Änderung auf Grund der Hinweise des Planungsamtes LK MSP) 

6 Die Festsetzungen zu zulässigen Dachneigungen und Farben der Dacheindeckung werden erweitert. 

 (Festsetzung 2.1.1 und 2.1.2, Änderung auf Grund der Hinweise im Umweltausschuss) 

 

- in der Begründung 
 

Die geänderten Textpassagen wurden durch Farbe und Unterstreichung gekennzeichnet. 
 



Anlage 1 zur Drucksache Nr. V/684 
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Bebauungsplan Nr. 107  
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ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 bis 5 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit    (Öfr) Nr. 1.2 bis 1.4, (Ö) Nr. 2.1 bis 2.2 
III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden                                                    (NG) Nr. 1 bis 4 
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          I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 bis 5 
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1.1  S. 1/8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

09.11.11 (TÖB 1.4) 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
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1.1  S. 2/8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 
 

09.11.11 (TÖB 1.4) 
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1.1  S. 3/8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 
 

09.11.11 (TÖB 1.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Abschnitt 4.2 Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan wird 
neu formuliert: 
„Durch die Abweichung hinsichtlich der Nutzungsart im Bebauungsplan ist die Grund-
konzeption des Flächennutzungsplanes nicht berührt.“ 
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1.1  S. 4/8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
Der Text in der Begründung, Abschnitt 7.3.2 wird berichtigt: 
Baulinien werden nur an der Nord- und Westseite                             09.11.11 (TÖB 1.4) 
des Baufeldes BF 1 festgesetzt. 
 
 
Die textliche Festsetzung 1.5.2 (nunmehr 1.5) wird präzisiert: 
„Auf Kfz-Stellplätzen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, deren Bereiche der 
Einstellplätze eine Größe von 25 m² übersteigen, ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  
für die Einstellplätze eine wasserdurchlässige Befestigung vorzunehmen. Die Festle-
gung gilt nicht für Stellplätze, die auf öffentlichen Verkehrsflächen angeordnet wer-
den.“ 

Die Maßnahme dient der Verringerung der Bodenversiegelung und der Reduzierung 
des Oberflächenabflusses. Sie soll jedoch nur auf wenig beanspruchten Verkehrsflächen 
Anwendung finden. 
 
 
 
Der Text auf der Planzeichnung wird korrigiert; für alle Teile des B-Planes gilt damit 
die Bezeichnung „Juri-Gagarin-Ring/Kopernikusstraße. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Planurkunde wird unter „Hinweise“ aufgenommen: 
„Hinweis zum Brandschutz 
Bei der Planung auf den Baufeldern ist die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg zu betei-
ligen, da Verkehrsflächen für die Feuerwehr notwendig werden.“ 
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1.1  S. 5/8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

09.11.11 (TÖB 1.4) 

 
Die Planzeichnung wird korrigiert und als Flur-Nr. „6“ angegeben. 

 
Die Verfahrensvermerke werden wie angegeben korrigiert. 
 
 
 
Da mit dem Bebauungsplan die Lage der vorgesehenen Erschließungsstraße geklärt 
werden soll, wird um ein In-Aussicht-Stellen der Baumfällung für den Straßenbau bei 
der unteren Naturschutzbehörde gebeten. 
(Antwort der unteren Naturschutzbehörde siehe S. 8) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Hinweis wird wie angegeben korrigiert. 
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1.1  S. 6/8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

14.11.11 (TÖB 1.4) 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
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1.1  S. 7/8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 
 

14.11.11 (TÖB 1.4) 
 
Die Festsetzung Nr. 1.5.1 (Möglichkeit der Versickerung bzw. Verwertung des Nieder-
schlagswassers auf dem Grundstück) wird gestrichen, da die Regelung bereits in der 
Abwassersatzung der Stadt NB getroffen worden ist. 
 
 
Die vorgeschlagene Änderung des Textes der Begründung, Abschnitt 6.6.6 Regenwas-
serableitung, wird vorgenommen. 
 
 
Die genannten Rechtsvorschriften werden in die Begründung, Abschnitt 2.1 Rechts-
grundlagen, eingefügt. 
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1.1  S. 8/8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 

 
 

 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

20.12.11 (TÖB 1.4) 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt 
 
Auf die In-Aussicht-Stellung und die Verpflichtung zum Beantragen der Fällgenehmi-
gung für die gekennzeichneten geschützten Bäume in dem als Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung gekennzeichneten Bereich wird auf der Planurkunde in der 
Planzeichenerklärung und unter „Hinweise“ hingewiesen. 
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1.2  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 

 
Landesamt f. Umwelt, Naturschutz u. Geologie Güstrow 

17.10.11 (TÖB 8.1) 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Umweltbericht wurde überarbeitet und die Beschreibung und Bewertung der Um-
weltauswirkungen der Planung um die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung 
ergänzt. 
Für den Fall des Gebäudeabbruches der Schule Juri-Gagarin-Ring 20 wurde vorsorglich 
die Inaussichtstellung einer Ausnahme von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän-
den des § 44 BNatSchG beantragt. 
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1.3  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 

 
Industrie- u. Handelskammer NB 

03.11.11 (TÖB 13.2) 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Lage der westlichen Baugrenze des Plangebietes wurde mit ca. 5 m östlich der Sal-
vador-Allende-Straße so bestimmt, um die entlang der Straße bereits teilweise vor-
handene Allee auch im Bereich des Baufeldes BF 2 vervollständigen zu können. Das 
bestehende Gebäude genießt zwar Bestandsschutz, bei Neu- /Umbauten ist jedoch die 
festgesetzte Baugrenze zu respektieren. 
 

Nach Prüfung und nach erfolgtem Gespräch mit dem Betreiber der Einrichtung wäh-
rend der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes wird die textliche Festsetzung Nr. 
1.1.6 neu gefasst: 

„In den Baufeldern BF 2 und BF 4 dürfen gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO in den 
mit „Bestand 1, 2und 3“gekennzeichneten vorhandenen Einrichtungen Be-
triebserweiterungen bis zu folgenden Höchstgrenzen erfolgen: 

       …  „Bestand 3“ (Dienstleistungs- und Verkaufseinrichtung S.-Allende-Straße) 
  - Gesamt-Verkaufsfläche höchstens 300 m²“ 

 

Um keine Benachteiligung gegenüber den weiteren Bestandseinrichtungen zuzulassen, 
wird auf die Festsetzung der Beibehaltung des derzeitigen Sortimentes verzichtet. 

 

 
 



 

 Abwägungsvorschlag B 107                   13 

2.1  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 

 
Stadt NB, untere Straßenbaubehörde 

19.11.11 (TÖB 2.12) 
 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Wendeanlage 

Die Fläche für die Wendeanlage wird in der Planzeichnung mit den genannten Min-
destmaßen festgesetzt. 
 

befristete Nutzung: Stellplätze 

In Abstimmung mit dem SIM kann die befristete Nutzung der Fläche südlich der Nah-
versorgungs- und Dienstleistungseinrichtung Ziolkowskistraße für Stellplätze ein-
schließlich des für einen Gehweg vorgesehenen Bereiches erfolgen, da der Gehweg erst 
bei einer Neunutzung der Stellplatzfläche notwendig wird. 
 

Fernwärmeleitung 

Die Lage des vorhandenen Heizkanals in den Baufeldern wird auf der Planzeichnung 
zur Information dargestellt. Ein Leitungsrecht für die bestehende Leitungstrasse zu-
gunsten des Versorgungsträgers, das diesen dauerhaft zur Inanspruchnahme der 
Grundstücksbereiche berechtigen würde, wird nicht festgesetzt. Der Versorgungsträger 
hat jedoch die Möglichkeit, die Rechte zur Verlegung, Betreibung und Unterhaltung 
von Leitungen als persönliche Dienstbarkeit ins Grundbuch eintragen zu lassen. 
 

Bushaltestellen 
Die Haltestellen werden auf dem Planausschnitt gekennzeichnet, sie liegen jedoch 
nicht im Geltungsbereich des B-Planes. 
 

Eine Neuordnung der öffentlichen Verkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Bauleitpla-
nung und wird daher nicht dargestellt. Auf die mögliche Veräußerung der öffentlichen 
Parkplätze am Juri-Gagarin-Ring wurde das SIM hingewiesen. 
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2.2  S. 1/6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
 
 
 

 
neu.sw  Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 

20.07.10 (TÖB 4.4) 
 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Hinweise werden in die Begründung zum Bebauungsplan, Abschnitt 5.2, Beschaf-
fenheit des Plangebietes – Verkehr und Erschließung, aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 

Zum Bestand des vorhandenen Heizkanales wurden weitere Abstimmungen geführt, 
siehe Seite 3. 
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2.2  S. 2/6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 

 
 

20.07.10 (TÖB 4.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vergleich der Flächenversiegelung zwischen ursprünglicher Bebauung (Schulnut-
zung) und per Bauleitplan möglicher Bebauung für die Baufelder BF 1 bis BF 3 wurde 
am 21.03.11 übermittelt. Er ergab eine GFZ alt von ca. 0.72 im Verhältnis zu einer  
GFZ neu von durchschnittlich 0,6. 
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2.2  S. 3/6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

 
neu.sw  Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 

02.08.11 (TÖB 4.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Lage des vorhandenen Heizkanals in den Baufeldern wird auf der Planzeichnung 
zur Information dargestellt. Ein Leitungsrecht für die bestehende Leitungstrasse zu-
gunsten des Versorgungsträgers, das diesen dauerhaft zur Inanspruchnahme der 
Grundstücksbereiche berechtigen würde, wird nicht festgesetzt. Der Versorgungsträger 
hat jedoch die Möglichkeit, die Rechte zur Verlegung, Betreibung und Unterhaltung 
von Leitungen als persönliche Dienstbarkeit ins Grundbuch eintragen zu lassen. 
 

Die Leitung hat Bestandsschutz, solange der Versorgungsträger sie für die Entwicklung 
von vorhandenen oder geplanten Anlagen nutzt. Bei den genannten Abstimmungen 
zur Neutrassierung wurde für den Fall der Erneuerung der Leitung eine Lage weiter 
östlich im Bereich des Grünzuges besprochen. 
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2.2  S. 4/6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 

 
neu.sw  Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 

20.04.11 (TÖB 4.4) 
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2.2  S. 5/6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 

 
neu.sw  Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 

03.11.11 (TÖB 4.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernwärmeversorgung 
 

Entsprechend telefonischer Klärung ist die Stellungnahme zur Fernwärmeversorgung 
vom 24.06.10 als innerbetriebliche Zuarbeit verfasst worden – an die Stadtverwaltung 
wurde sie zusammen mit weiteren Teilstellungnahmen mit Schreiben vom 20.07.10 
(siehe S. 1 und 2) gesandt. 
Der Abwägungsvorschlag zum (planerischen) Umgang mit der Fernwärmeleitung ist 
auf S. 3 auf der Grundlage des Schreibens des Versorgungsträgers v. 02.08.10 darge-
stellt. 
 

Abwasserversorgung 
 

siehe Abwägung der Stellungnahmen v. 20.07.10, S. 2 und vom 20.04.11, S. 4 
 

Die Lage der vorhandenen Schmutz- und Regenwasserleitung im Baufeld BF 3 wird auf 
der Planzeichnung zur Information dargestellt. Ein Leitungsrecht für die bestehende 
Leitungstrasse zugunsten des Versorgungsträgers, das diesen dauerhaft zur Inan-
spruchnahme der Grundstücksbereiche berechtigen würde, wird nicht festgesetzt. Der 
Versorgungsträger hat jedoch die Möglichkeit, die Rechte zur Verlegung, Betreibung 
und Unterhaltung von Leitungen als persönliche Dienstbarkeit ins Grundbuch eintra-
gen zu lassen. 
Die Leitung hat Bestandsschutz, solange der Versorgungsträger sie für die Entwicklung 
von vorhandenen oder geplanten Anlagen nutzt.  
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2.2  S. 6/6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
 
 
 

 
neu.sw  Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 

03.11.11 (TÖB 4.4) 
 
 
 
 
 
Der Hinweis ist für das Bauleitplanverfahren nicht relevant. 
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3.1  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 

 
Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH 

16.11.11 (TÖB 6.1) 
 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, 
da die planrelevanten Belange bereits beachtet wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Bebauungsplan können keine Regelungen zur Müllentsorgung während Bauphasen 
sowie zur Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften (BGV) getroffen werden. Diese 
Vorschriften sind von Bauherrschaften, Planern und ausführenden Betrieben bei der 
Objektplanung und Bauausführung zu berücksichtigen. 
 

Ebenso ist die Beachtung der BGI vor allem Sache der Objektplanung. Im Bebauungs-
plan ist jedoch durch die Ausweisung einer Breite von 6,0 m und einer Wendeanlage 
von 21,0 x 22,5 m für die neu herzustellende Erschließungsstraße die Möglichkeit zur 
Einhaltung der empfohlenen Maße gegeben. 
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3.2  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 

 
Staatliches Amt f. Landwirtschaft u. Umwelt MSP NB 

20.10.11 (TÖB 8.2) 
 
Der Hinweis wird nicht berücksichtigt, 
da er bereits beachtet wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die untere Abfallbehörde wurde beteiligt – ihr Hinweis, dass nunmehr die Behörde des 
Landkreises bei Auffälligkeiten zu verständigen ist, wird berücksichtigt. 
 

Auf der Planurkunde ist unter „Hinweise“ aufgeführt: 
 

„Sollten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten im Untergrund festgestellt werden, wie z.B. 
Verfärbungen oder Gerüche, ist die untere Abfallbehörde des Landkreises Mecklenbur-
gische Seenplatte zu konsultieren.“ 
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3.3  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
 
 

 
LA f. innere Verwaltung M-V, Amt f. Geoinformation, Vermessung u. Katasterwesen 

05.10.11 (TÖB 11.2) 
 
Der Hinweis wird nicht berücksichtigt, 
da er bereits beachtet wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Kataster- und Vermessungsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wur-
de beteiligt; die Hinweise der Behörde werden berücksichtigt (siehe Nr. 1.1, Seite 5, 
Abwägung der Stellungnahme des TÖB 1.4, Landkreis Meckl. Seenplatte). 
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3.4  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
 
 

 
Handwerkskammer Ost M-V 

19.04.11 (TÖB 13.1) 
 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, 
da die planrelevanten Belange bereits beachtet wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ansiedlung von Handwerksbetrieben ist möglich und erwünscht. Während in den 
als „WA“ (Allgemeines Wohngebiet) ausgewiesenen Baufeldern das Wohnen nicht stö-
rende Handwerksbetriebe allgemein und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
ausnahmsweise zulässig sind, können in den als „MI“ (Mischgebiet) festgesetzten Bau-
feldern Gewerbebetriebe allgemein Platz finden. Lediglich Gartenbaubetriebe sind 
wegen ihrer flächenmäßigen Anforderungen ausgeschlossen. 
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3.5  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Landesamt f. Kultur u. Denkmalpflege 

22.11.11 (TÖB 15.2) 
 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, 
da die planrelevanten Belange bereits beachtet wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis ist in die Planurkunde unter „Hinweise“ aufgenommen worden. 
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4.1  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
 

 
Stadt NB, untere Verkehrsbehörde 

05.10.11 (TÖB 2.5) 
 
ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 
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4.2  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
E.ON edis AG, Regionalbereich M-V, Altentreptow 

18.10.11 (TÖB 4.3) 
 
ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 
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4.3  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Stadt NB, untere Immissionsschutzbehörde 

04.11.11 (TÖB 8.4) 
 
ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 
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4.4  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Stadt NB, untere Denkmalschutzbehörde 

26.10.11 (TÖB 15.3) 
 
ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 
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4.5  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kirchenkreisverwaltung NB in der Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs 

08.11.11 (TÖB 16.1) 
 
ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 
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4.6  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
 
 

 
Einzelhandelsverband Nord e.V. 

13.11.11 (TÖB 18.4) 
 
ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 
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5  S. 1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
 
 

 
 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Stahnsdorf 

05.10.11 (TÖB 3.2) 
 
Hinweise ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Objektplanung und Bauausführung richten sich an Bauherrschaften, 
Planer und ausführende Betriebe. 
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5  S. 2/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 

 
 

05.10.11 (TÖB 3.2) 
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STADT  NEUBRANDENBURG 
 

                                   
Bebauungsplan Nr. 107 

„Juri-Gagarin-Ring/Kopernikusstraße“ 
 

 
 

 

                ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit (Öfr) Nr. 1.1 – 1.3 und (Ö) Nr. 2.1 – 2.2 
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1.2  Öfr1  S. 1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

17.02.11 (Stellungnahme Öfr1) 
 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
 
 

 
 
 
 

Im Zuge der weiteren Bearbeitung erfolgt die Gebietsfestsetzung „MI“ (Mischgebiet), 
die neben der geplanten gesundheitlichen Einrichtung auch Gebäude für freie Berufe 
(z.B. Ärzte) zulässt. 
 

Für das Baufeld BF 1, das optisch und funktionell eine Ergänzung und Abrundung des 
Wohngebietszentrums darstellen soll und in dem deshalb konzentrierter und höher ge-
baut werden soll, wird eine Geschosszahl von II-V festgesetzt. 
 

An der Nordwestecke des Plangebietes werden Baulinien, die in einer Länge von mind. 
12 m zu erreichen sind, festgesetzt. 
 
 
Mit der Gebietsfestsetzung „MI“ erhöht sich die zulässige GRZ auf 0,6 (Überschreitung 
gem. § 19 BauNVO: 0,8). 
 
Im Plan erfolgt lediglich ein Ausschluss von Grundstückszufahrten für den Bereich der 
Einmündung S.-Allende-Straße/J.-Gagarin-Ring, an den verbleibenden straßenbeglei-
tenden Seiten sind Zufahrten möglich. 
 

Der Baumstandort war versehentlich dargestellt worden, die Planzeichnung wurde 
korrigiert. 
 

Der B-Plan setzt keine Anschlussverpflichtung für Fernwärme als Heizmedium fest 
(ebenso keine anderen städt. Bestimmungen). Bei der Entsorgung des Niederschlags-
wassers können nach Angaben von neu.sw Regenwasserrückhaltemaßnahmen nicht 
ausgeschlossen werden. Die Lärmschutzanforderungen (Darstellung Lärmpegelbereich 
LP III im Plan) wurden dem Architekten übergeben. 
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1.2  Öfr1  S. 2/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

17.02.11 (Stellungnahme Öfr1) 
 
 
Die Notiz wurde zum selben Gespräch (siehe s. 1) geschrieben. Die Berücksichtigung 
der Hinweise ist daher dem Abwägungstext auf Seite 1 zu entnehmen. 
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1.2  Öfr5  S. 1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

18.02.11 (Stellungnahme Öfr5) 
 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
Die Hinweise zur Situation des Einzelhandels im Gebiet bestätigen die Notwendigkeit 
einer restriktiven Einflussnahme durch die Bauleitplanung. 
 
 
zu 1. Im Bebauungsplan wird festgesetzt: 

„Zur Begrünung und Gliederung privater Kfz-Stellplatzanlagen im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB pro acht Einstell-
plätze ein standortgerechter mittelkroniger Baum als Hochstamm, Stammumfang 
18-20 cm, zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Der vorhandene 
Baumbestand ist mit anzurechnen. Auf der befristet als Kfz-Stellplatz für die 
vorhandene Nahversorgungs- und Dienstleistungseinrichtung zugelassenen Flä-
che im Baufeld BF 4 („befristete Nutzung: St“) dürfen diese Bäume nur entlang 
der südlichen Grenze des Stellplatzes gepflanzt werden.“ 

 

        Eine Ausnahme von der Verpflichtung soll nicht zugelassen werden. Bei Anrech- 
        nung der vorhandenen Bäume sind zwei bis drei Neupflanzungen vorzunehmen,  
        was bei der Größe der versiegelten Fläche nicht unangemessen scheint. Das ge- 
        nannte Vergleichsobjekt liegt nicht im Planbereich. 
        Ziel der Festsetzung ist allgemein die Minderung der flächenhaften Versiegelung  
        von privaten Stellplatzanlagen. Auf dem an die vorhandene (jedoch infolge der  
        Planung auf lange Sicht unzulässige) Verkaufs- und Dienstleistungseinrichtung  
        gebundenen Kfz-Stellplatz im Baufeld BF 4 soll keine Baumpflanzung in der Flä- 
        che erfolgen, da eine Pflanzung am südlichen Rand günstiger in eine spätere Be- 
        bauung einbezogen werden kann.  
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1.2  Öfr5  S. 2/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 

 
 

18.02.11 (Stellungnahme Öfr5) 
 
 
zu 2. Die Zahlenangaben zu den Verkaufsraumflächen beruhten auf einem Fehler bei  
        der Ermittlung des Bestandes. Sie werden korrigiert: 
        bestehende Größe der Verkaufsraumflächen                  1.220 m² 
        mögliche Entwicklung der Verkaufsraumflächen    max. 1.350 m²  (110,7%) 
        Eine weitere Vergrößerung soll (auch aus Gründen der Gleichbehandlung) nicht  
        zugelassen werden, um die bestehenden, ebenfalls in diesem Schreiben darge- 
        stellten Probleme nicht weiter zu verschärfen. 
 
zu 3. Die „Neubrandenburger Liste“, die den Festsetzungen zu den Handelssortimenten  

zugrunde liegt, ist wesentlicher Bestandteil des von der Stadtvertretung be-
schlossenen Kommunalen Einzelhandelskonzeptes. Ihre Empfehlungen sollten da-
her auch für diesen Bebauungsplan gelten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wird in den textlichen Festsetzungen nur die Liste der zulässigen nahversor-
gungsrelevanten Sortimente aufgeführt, die Liste der somit nicht zulässigen Sor-
timente ist in der Begründung zu finden. In begrenztem Umfang sind als nicht 
zulässig ausgewiesene Sortimente als Aktionsware zulässig, wenn sie dem Kern-
sortiment mit höchstens 10 % deutlich untergeordnet sind. 
Die Planfestsetzungen zu den Sortimenten betreffen ausschließlich die Betriebs-
erweiterungen, da die bestehenden Formen bisher keine negativen Auswirkungen 
auf die Zentrenstrukturen zeigten.  
 

zu 4. In der Sport- und Gesundheitseinrichtung an der Kopernikusstraße, die große 
Attraktivität für das Wohngebiet und die gesamte Stadt besitzt, wird die Neben-
nutzung Verkauf im Gebäude auf höchstens 520 m² begrenzt. 
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1.3  Öfr6  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 

 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

28.02.11 (Stellungnahme Öfr6) 
 
Hinweise ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Kaufinteresse an den städtischen Grundstücken ist beim SIM bekannt.  
Der Bebauungsplan steht dem Kauf nicht entgegen. 

 
 



 

 Abwägungsvorschlag B 107                   39 

1.4  Öfr2  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

18.02.11 (Stellungnahme Öfr2) 
 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, 
da die planrelevanten Belange bereits beachtet wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen des B-Planes zur Gebietsnutzung (Mischgebiet „MI“ und Allgemeines 
Wohngebiet „WA“), aber auch weitere zur zusätzlichen Verkehrserschließung, zur Hö-
henentwicklung der Bebauung, zur Beibehaltung und Aufwertung des bestehenden 
Grüns, begünstigen den Bau auch seniorengerechter Wohnungen im Planbereich, des-
sen Lage im Stadtgebiet sich bereits für diese Nutzung besonders eignet. 
 

Der bestehende Grünzug wird als (von Kfz-Verkehr freie) „öffentliche Grünfläche“ mit 
der Zweckbestimmung Naherholung, Kommunikation und Spiel ausgewiesen. Für Fahr-
radfahrer soll die Mitnutzung allerdings auch bei der Neugestaltung erhalten bleiben. 
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1.4  Öfr3  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen 
Abwägungsvorschlag 

  
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

21.02.11 (Stellungnahme Öfr3) 
 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, 
da die planrelevanten Belange bereits beachtet wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan fordert nicht den Abbruch der Schule, die Festsetzungen stehen 
nicht im Gegensatz zum Bestand des Gebäudes. Der Beschluss zum Neubau und zur 
Verlagerung der Regionalen Schule Ost erfolgte auf der Grundlage des städtischen 
Schulentwicklungsplanes. 
 

Der Bebauungsplan setzt im Bereich der größten Verkehrslärmbelastung die Gebiets-
nutzung als „Mischgebiet“ fest und weist auf die Lage der angrenzenden Flächen im 
Lärmpegelbereich III hin, womit bei Errichtung von Wohnungen die Beachtung von 
Lärmschutzmaßnahmen notwendig ist. 
 

Der Erhalt des Grünzuges als „öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung Nah-
erholung, Kommunikation und Spiel ist im Bebauungsplan festgelegt. 
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1.4  Öfr4  S. 1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

24.02.11 (Stellungnahme Öfr4) 
 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, 
da die planrelevanten Belange bereits beachtet wurden. 
 
 
zu 1. Der Bebauungsplan fordert nicht den Abbruch der Schule, die Festsetzungen  
         stehen nicht im Gegensatz zum Bestand des Gebäudes. Der Beschluss zum Neu- 
         bau und zur Verlagerung der Regionalen Schule Ost erfolgte auf der Grundlage  
         des städtischen Schulentwicklungsplanes. 
 

zu 2. Der bestehende Grünzug wird im Bebauungsplan als „öffentliche Grünfläche“ mit  
        der Zweckbestimmung Naherholung, Kommunikation und Spiel ausgewiesen, die  
        genannten Funktionen und Ausstattungen sind somit bei einer Neugestaltung  
        des Bereiches herstellbar. 
 

zu 3. Der öffentliche Parkplatz an der Kopernikusstraße wurde bei der Erstellung des  
        Planentwurfes (öffentliche Auslegung 21.10.-21.11.11) aus dem Geltungsbereich  
        heraus genommen, da er erhalten und nicht überplant werden soll. 
        Die im Plan festgesetzte Zufahrt von der S-Allende-Straße aus wird als notwendig  
        zur Erschließung der neuen Baufelder angesehen, die damit (im Gegensatz zur  
        bisherigen Nutzung als große Schulhöfe) wesentlich einfacher kleinteilig parzel- 
        liert werden können. 
        Die Absicht, den östlichen Bereich der Baufelder 1-3 (Streifen westlich des Grün- 
        zuges) als Fläche für ausschließlich Kfz-Stellplätze festzusetzen, wurde wieder  
        aufgegeben, um Bauinteressenten möglichst wenig einzuengen. Da sich in dem  
        Bereich neben einem Fernwärmekanal weitere genutzte unterirdische Versor- 
        gungsleitungen befinden, werden dort sicher vor allem Freizeit-, Grün- und Stell 
        flächen entstehen. 
 

zu 4. Auf den Baufeldern mit der Festsetzung „Mischgebiet“ (BF 1+2) ist der Bau eines  
        Ärztehauses möglich. 
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1.4  Öfr4  S. 2/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
 
 

 
 

24.02.11 (Stellungnahme Öfr4) 
 
zu 5. Die Fläche (Baufeld 3) ist mit der Nutzungsbestimmung „WA“ festgesetzt, wo  
        neben Wohnungen auch kleine Läden, Gaststätten, Betriebe und kulturelle, sozia- 
        le oder sportliche Einrichtungen Platz finden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Streifen an der S-Allende-Straße wird im Bebauungsplan teilweise als „Mischge-
biet“ festgesetzt, der Plan weist auch auf seine Lage im „Lärmpegelbereich III“ hin und 
fordert passive Schallschutzmaßnahmen. Die Erstellung von Wohnbebauung ist in die-
sem Bereich zwar möglich, jedoch mit zusätzlichen Maßnahmen verbunden, so dass er  
für gewerbliche Nutzung oder Unterbringung von ruhendem Verkehr prädestiniert ist. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung der Grundstücksteilung ist im Bebauungsplan nicht möglich. 
Auch auf einen Parzellierungsvorschlag wird verzichtet, da sehr differenzierte 
Flächenanforderungen (z.B. Reihen-Wohnhäuser, Seniorenheim, Betrieb) auf-
treten können. 
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1.4  Öfr7  S. 1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

03.03.11 (Stellungnahme Öfr7) 
 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, 
da die planrelevanten Belange bereits beachtet wurden. 
 
 
 
 
Der bestehende Grünzug wird im Bebauungsplan als „öffentliche Grünfläche“ mit der 
Zweckbestimmung Naherholung, Kommunikation und Spiel ausgewiesen - die genann- 
ten Funktionen und Ausstattungen könnten somit in eine Neugestaltung des Bereiches 
einfließen. In der Planzeichnung sind die laut Naturschutzrecht geschützten Bäume 
gekennzeichnet, der Umgang mit weiterem vorhandenem Grünbestand (Neupflanzun-
gen, Rodungen) ist bei der Planung für eine Neugestaltung zu bestimmen. 
 

Der Bebauungsplan fordert nicht den Abbruch der Schule. Die Festsetzungen erlauben 
auch den Bestand des Gebäudes und die vorgeschlagene Nutzung, deren Umsetzung 
jedoch nicht über die Bauleitplanung erreichbar ist. 
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1.4  Öfr7  S. 2/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

03.03.11 (Stellungnahme Öfr7) 
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2.1  Ö4  S. 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

16.11.11 (Stellungnahme Ö4) 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zahlenangaben zu den Verkaufsraumflächen beruhten auf einem Fehler bei der 
Ermittlung des Bestandes. Sie werden korrigiert: 
bestehende Größe der Verkaufsraumflächen                1.220 m² 
mögliche Entwicklung der Verkaufsraumflächen  max. 1.350 m²  (+130 m² bzw. 10,7%) 
Eine weitere Vergrößerung soll (auch aus Gründen der Gleichbehandlung) nicht zu- 
gelassen werden, um die bestehenden Probleme nicht weiter zu verschärfen. 
Die vorgesehene Erweiterung der Sortimente Lebensmittel und Drogerieartikel ent-
spricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes. 
 
 
 
Die Information zur Korrektur der Verkaufsraumflächengrößen wurde am 22.11.11 
telefonisch übermittelt. 
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2.1  Ö5  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

08.12.11 (Stellungnahme Ö5) 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Fläche südlich der Nahversorgungs- und Dienstleistungseinrichtung (ehem. Stand-
ort Sporthalle), wurde im Bebauungsplan entsprechend genanntem Lageplan bis zu 
einer Tiefe von 52,5 m, gemessen ab Südwand Gebäude, für die befristete Nutzung als 
Kfz-Stellplatz ausgewiesen. Die Nutzungsfrist ist an den Bestand der Handelseinrich-
tung gebunden. Die gewünschte bauliche Erweiterung nach Süden ist bis zu einer Tiefe 
von ca. 12 bzw. 18 m ab Südwand des Gebäudes möglich. 
 
 
 
Das Schreiben wurde am 21.12.11 beantwortet und der genannte Plan zurück gesandt. 
Hingewiesen wurde noch einmal auf die im Bebauungsplan gekennzeichneten ge-
schützten Bäume auf dem als Kfz-Stellplatz vorgesehenen Grundstück. 
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2.1  Ö6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

01.11.11 (Stellungnahme Ö6) 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch die IHK hat um Prüfung und Änderung der Festsetzung gebeten. 
 

Die textliche Festsetzung Nr. 1.1.6 wird neu gefasst: 
„In den Baufeldern BF 2 und BF 4 dürfen gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO in den 
mit „Bestand 1, 2und 3“gekennzeichneten vorhandenen Einrichtungen Be-
triebserweiterungen bis zu folgenden Höchstgrenzen erfolgen: 

       …  „Bestand 3“ (Dienstleistungs- und Verkaufseinrichtung S.-Allende-Straße) 
  - Gesamt-Verkaufsfläche höchstens 300 m²“ 

 

Um keine Benachteiligung gegenüber den weiteren Bestandseinrichtungen zuzulassen, 
wird auf die Festsetzung der Beibehaltung des derzeitigen Sortimentes verzichtet. 
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2.2  Ö1  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

24.10.11 (Stellungnahme Ö1) 
 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
zu 1. Bei der Entsorgung des Niederschlagswassers können nach Angaben des Versor- 
        gungsträgers  neu.sw Regenwasserrückhaltemaßnahmen nicht ausgeschlossen  
        werden. Er empfiehlt daher eine Versickerung bzw. Verwertung des Regenwassers  
        auf dem Grundstück. Detaillierte Angaben sind bei Vorliegen der Objektplanung  
        möglich. 
 

zu 2. Der B-Plan setzt keine Anschlussverpflichtung für Fernwärme als Heizmedium  
        fest. 
 

zu 3. Im Plan erfolgt lediglich ein Ausschluss von Grundstückszufahrten für den Be- 
        reich der Einmündung S.-Allende-Straße/J.-Gagarin-Ring, an den verbleibenden  
        straßenbegleitenden Seiten sind Zufahrten, auch als getrennte Zu- und Abfahrt,  
        möglich. 
 

zu 4. Der Planentwurf wurde im Anfang Januar 2012 an den Architekten zur Informa- 
        tion übergeben. 
 

zu 5. keine B-Plan-Relevanz 
 

zu 6. Auf der Planzeichnung werden Hauptleitungen (Fernwärme, Schmutz- und Re- 
        genwasser), die die Baufelder queren, zur Information dargestellt. Sie haben Be- 
        standsschutz, solange der Versorgungsträger sie für die Entwicklung von vorhan- 
        denen oder geplanten Anlagen nutzt. Ein Leitungsrecht für die bestehenden Lei- 
        tungstrassen zugunsten des Versorgungsträgers, das diesen dauerhaft zur Inan- 
        spruchnahme der Grundstücksbereiche berechtigen würde, wird nicht festgesetzt.  
        Der Versorgungsträger hat jedoch die Möglichkeit, die Rechte zur Verlegung, Be- 
        treibung und Unterhaltung von Leitungen als persönliche Dienstbarkeit ins  
        Grundbuch eintragen zu lassen. 
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2.2  Ö2  S. 1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

25.11.11 (Stellungnahme Ö1) 
 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
(siehe S. 2) 
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2.2  Ö2  S. 2/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

08.12.11 (Stellungnahme Ö2) 
 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
(Die Stellungnahme wurde, da zeitgleich Grundstückskaufverhandlungen erfolgten, an 
das SIM gesandt und erst später der Abt. Stadtplanung übermittelt. Das zweite Blatt 
dieses Schreibens, das keine planrelevanten Themen enthält, wird in der Abwägung 
nicht dargestellt.) 
 
 
zu 1. Die Auskünfte werden vom Verkäufer des Grundstückes (SIM) erteilt. 
 

zu 2. Detaillierte Auskünfte zu Lage und Betrieb der Leitungen erteilen die Versor- 
        gungsträger, v.a. die Neubrandenburger Stadtwerke. Auf der Planzeichnung wer 
        den Hauptleitungen (Fernwärme, Schmutz- und Regenwasser), die die Baufelder  
        queren, zur Information dargestellt. Sie haben Bestandsschutz, solange der Ver- 
        sorgungsträger sie für die Entwicklung von vorhandenen oder geplanten Anlagen  
        nutzt. Ein Leitungsrecht für die bestehenden Leitungstrassen zugunsten des Ver- 
        sorgungsträgers, das diesen dauerhaft zur Inanspruchnahme der Grundstücksbe- 
        reiche berechtigen würde, wird nicht festgesetzt.  
        Der Versorgungsträger hat jedoch die Möglichkeit, die Rechte zur Verlegung, Be- 
        treibung und Unterhaltung von Leitungen als persönliche Dienstbarkeit ins  
        Grundbuch eintragen zu lassen. 
 

zu 3. Die Anschlusspunkte für die Ver- und Entsorgung werden von den Versorgungs- 
        trägern benannt 
        Bei der Entsorgung des Niederschlagswassers können nach Angaben des Versor- 
        gungsträgers neu.sw Regenwasserrückhaltemaßnahmen nicht ausgeschlossen  
        werden. Er empfiehlt daher eine Versickerung bzw. Verwertung des Regenwassers  
        auf dem Grundstück. Detaillierte Angaben sind bei Vorliegen der Objektplanung  
        möglich. 
zu 4. Im B-Plan erfolgt lediglich ein Ausschluss von Grundstückszufahrten für den Be- 
        reich der Einmündung S.-Allende-Straße/J.-Gagarin-Ring, an den verbleibenden  
        straßenbegleitenden Seiten sind Zufahrten, auch als getrennte Zu- und Abfahrt,  
        möglich. 
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2.2  Ö3  S. 1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

19.01.12 (Stellungnahme Ö3) 
 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Ziel der Beschränkung des Einzelhandels in Plangebiet ist es, die bereits bestehende 
Überversorgung des Stadtgebietes nicht weiter voranschreiten zu lassen, die Entwick-
lung der zentralen Versorgungsbereiche zu sichern und Tragfähigkeitsprobleme der 
Ankermieter in diesen Einrichtungen zu vermeiden. Die Etablierung weiterer größerer 
Einzelhandelsflächen im Plangebiet soll daher verhindert werden. Von kleinen Einzel-
handelseinrichtungen, sog. „Nachbarschaftsläden“ oder „Convenience-Stores“, deren 
Verkaufsflächen eine Größe von höchstens 150 m² erreichen, sind jedoch keine Ge-
fährdungen für die zentralen Versorgungsbereiche zu erwarten. Sie können vielmehr 
der Belebung der Wohnumfeldversorgung und der Stärkung sozialer und kommunika-
tiver Bedürfnisse der Anwohner, insbesondere älterer Menschen und Familien, dienen. 
 

Die textlichen Festsetzungen Nr. 1.1.1 und 1.1.4 werden geändert: 
In den Baufeldern BF 1 und BF 2 ist gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig: 
- die in § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO aufgeführte allgemein zulässige Nutzung 
   „Einzelhandelsbetriebe“ 
   mit Ausnahme sog. „Nachbarschaftsläden“ (Convenience-Stores) bis zu einer Grö-

ße von höchstens 150 m² je Betriebseinheit 
 
Die Verschiebung der Baugrenze/Baulinie nach Nord war ein Angebot zur Vergröße-
rung der bebaubaren Fläche. Es wird, da nicht benötigt, wieder zurück genommen. Der 
Festsetzung einer Baulinie an der Ecke J-Gagarin-Ring/S-Allende-Straße wird nicht 
entsprochen, da der Bestand der geschützten Bäume an der Ecke nicht gefährdet wer-
den soll. 
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2.2  Ö3  S. 1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 

 
 

19.01.12  (Stellungnahme Ö3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise zu den genannten Problemen in sind in den Abwägungsvorschlägen zu  
Ö1 und Ö2 enthalten. 
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STADT  NEUBRANDENBURG 
 

               Bebauungsplan Nr. 107  
 „Juri-Gagarin-Ring/Kopernikusstraße“ 

 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  
 

                   III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden (NG) Nr. 1 - 4 
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1  S. 1/1                            Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
Abstimmung mit Nachbargemeinden 

23.11.11 (Stellungnahme NG 2.5) 
 
 
ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 
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2  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
Abstimmung mit Nachbargemeinden 

01.11.11 (Stellungnahme NG 3.1) 
 
 
ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 
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3  S. 1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
Abstimmung mit Nachbargemeinden 

25.10.11 (Stellungnahme NG 4.2) 
 
 
ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 
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4  S.1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
Abstimmung mit Nachbargemeinden 

10.10.11 (Stellungnahme NG 6) 
 
 
ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 
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